
Öffentliche Sitzung des Bildungsausschusses gemeinsam mit dem Sportausschuss vom 02. Dezember 2020            
Beschlussseite zu TOP 3 (Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 - 2024)                                                                     

Beschluss (gegen die Stimme von DIE LINKE./Die PARTEI):

 

1. Die Vorhaben der Investitionsliste des Entwurfs des Mehrjahresinvestitions-

programms 2020 - 2024 einschließlich der verbindlichen Planzahlen für 2025,  

Variante 630, werden zur Kenntnis genommen. 

 

2. Die dargestellten Streckungen und Verschiebungen von Schulbauprojekten, 

die im Detail in der Anlage aufgeführt sind, werden zustimmend zur Kenntnis 

genommen.

Die Ergebnisse der weiteren Analysen zu Einsparpotenzialen und zu 

Kostenauswirkungen im Bereich Klimaneutralität und inklusiver 

Sportstättenbau sowie zu den Auswirkungen der Baupreisentwicklung sollen 

dem Stadtrat im nächsten Bericht zu den Schulbauprogrammen, geplant bis 

Juli 2021, vorgelegt werden.

 

3. Die dargestellten Veränderungen bei den Teilen 1 und Teil 2 des 

Sportbauprogramms werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Ergebnisse der weiteren Analysen zu Kostenauswirkungen im Bereich 

Klimaneutralität, inklusivem Sportstättenbau, Sportentwicklungsplanung sowie 

zu den Auswirkungen der Baupreisentwicklung sollen dem Stadtrat im 

nächsten Bericht zu den Sportbauprogrammen, geplant bis Juli 2021, 

vorgelegt 

werden.

4. Den Anregungen der Bezirksausschüsse

10 Moosach (zu Nr. 9)
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15 Trudering-Riem (zu Nr. 2, 5)

19 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln (zu Nr. 1, 2, 3, 4 )

20 Hadern (zu Nr. 2, 3, 6, 26)

21 Pasing-Obermenzing (zu Nr. 1, 3, 4 teilweise, 8, 9, 10, 11, 12 teilweise, 16)

kann entsprochen werden.

Den Anregungen der Bezirksausschüsse

5 Au-Haidhausen (zu Nr. 3)

7 Sendling-Westpark (zu Nr. 3)

10 Moosach (zu Nr. 6, 8, 10)

15 Trudering-Riem (zu Nr. 4, 6, 10, 11, 12, 15, 18)

20 Hadern (zu Nr. 1, 14, 16, 18, 25)

21 Pasing-Obermenzing (zu Nr. 5, 6, 7, 13, 15, 17, 18)

24 Feldmoching-Hasenbergl (zu Nr. 1, 2)

kann nicht entsprochen werden.

5. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Die endgültige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrats.


